
 
                    

                                      
                                                      
 

 
 

Mainburg, 23.04.2020 

                                                         Elterninformation  
 
Wiederaufnahme des Unterrichts für Prüflinge an der Hallertauer Mittelschule Mainburg in den 
Abschlussklassen (9a, 9b,9c, M9 und M10) ab 27.04.20 
 
 
1. Regeln zum eigenen Infektionsschutz                    

• Regelmäßiges Händewaschen mit Seife im Klassenzimmer und auf den Toiletten 

• Einhalten von Husten- und Niesetikette 

• Abstandswahrung auf den Gängen beim Betreten und Verlassen des Schulhauses (mindestens 1,5 
Meter) 

• Tragen von Schutzmasken im Schulhaus von der Schulhaustür bis zum Klassenzimmer  

 

2. Anfahrt der Schüler zum Unterricht   
• Abstandswahrung von mindestens 1,5 Meter an der Bushaltestelle und beim Einstieg/ Ausstieg in 

den Bus 

• Betreten des Buses nur einzeln und Belegung eines Einzelsitzplatzes 

• Maskenpflicht im Bus 

• Nur angemeldete Schüler dürfen mit dem Bus fahren.  

• Bei Verstößen gegen den Infektionsschutz darf der Schüler nicht mehr mit dem Bus fahren. Die 
Beförderung an die Schule muss dann durch die Eltern übernommen werden.  

 

3. Organisation des Unterrichts 
• Die Klassen werden halbiert und auf zwei Lehrer geteilt.  

• Jeder Schüler erhält seinen festen Sitzplatz für den Unterricht und die Pause.  

• Täglicher Unterricht ist von 8 Uhr bis 11.20 Uhr.  

• Pause ist von 9.30 bis 9.50 Uhr.  

• Es findet kein Pausenverkauf statt, bitte Brotzeit und Getränk selber mitbringen und den Müll 
aufgrund der Ansteckungsgefahr wieder mit nach Hause nehmen.  

      
4. Toilettengang   

• Es ist eine eigene Toilette für jede Klasse vorgesehen.  

  



 
                    

                                      
 
5. Im Krankheitsfall:  
      

• Bei Krankheit rufen Sie bitte bis spätestens 7.45 Uhr im Sekretariat (08751/ 87370) an.  
 

• Bei coronaspezifischen Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall, Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns, ist ein Besuch des Unterrichts untersagt. 

 
 
6.  Verstöße gegen den Infektionsschutz  
 

• werden als Störung des Schulfriedens gewertet und mit einem Unterrichtsauschluss geahndet. 
 

• Vorgehen:  
• Schüler wird bei Verstoß (Störung des Schulfriedens) ermahnt und die Eltern werden über 

Edupage/ Anruf darüber informiert.  
• Wiederholungsfall: à Unterrichtsauschluss  

 
 
  



 
                    

                                      
 


